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RS OGH 1954/5/12 3Ob311/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1954

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca7

Rechtssatz

Weist das Erstgericht eine Revision als unzulässig zurück (Bemessungsfrage!) und trägt über Rekurs des

Revisionswerbers das Rekursgericht die Vorlage der Revision auf, so hat der OGH - trotz Nichtanfechtung des

rekursgerichtlichen Beschlusses - die Frage der Revisibilität selbständig zu prüfen.
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